
Avortement. Loi 450 24 juin 1977

Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Gesetzentwurfes 34 Stimmen
Dagegen 1 Stimme

An den Bundssrat - Au Conseil fédéral

#ST# 11958

Schwangerschaftsabbruch. Bundesgesetz
Avortement. Loi

Siehe Seite 336 hiervor — Voir page 336 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 24. Juni 1977
Décision du Conseil national du 24 juin 1977

Hofmann: Namens der CVP-Mitglieder unseres Rates gebe
ich folgende Erklärung ab:
Der Schutz des menschlichen Lebens ist für uns eine era-
ste Gewissensfrage. Bei der Beratung des vorliegenden
Bundesgesetzes haben wir die uns möglichen Konzessio-
nen gemacht. Das Gesetz enthält zwar anerkennenswerte
Verbesserungen gegenüber der heutigen Rechtsordnung.
Wir denken an die sozialpolitischen Massnahmen, den
Persönlichkeitsschutz und die Regelung von Begutachtung
und Meldepflicht. Wir können indessen der Verselbständi-
gung der eugenischen und der sozialen Indikation nicht
zustimmen. Beide sind mit unserer Auffassung über den
Schutz des menschlichen Lebens nicht vereinbar. Aus die-
sen grundsätzlichen Ueberlegungen können wir dem Ge-
setz nicht zustimmen.

Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Gesetzentwurfes 19 Stimmen
Dagegen 13 Stimmen

An den Bundesrat - Au Conseil fédéral

#ST# 76.096

Unterstützung.
Bundesgesetz über die Zuständigkeit
Assistance. Loi sur la compétence
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Beschluss des Nationalrates vom 9. Juni 1977
Décision du Conseil national du 9 juin 1977

Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Gesetzentwurfes 34 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat - Au Conseil national

#ST# 76.099

Grundstückerwerb durch Ausländer
Acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger
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Beschluss des Nationalrates vom 24. Juni 1977
Décision du Conseil national du 24 juin 1977

Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Beschlussentwurfes 33 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat - Au Conseil fédéral
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Zeitgesetz
Heure suisse. Loi
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Beschluss des Nationales vom 14. Juni 1977
Décision du Conseil national du 14 juin 1977

Schlussabstimmung - Vote frnal
Für Annahme des Gesetzentwurfes 34 Stimmen
Dagegen 1 Stimme

An den Nationalrat - Au Conseil national

#ST# 76.097

Luftfahrtgesetz. Aenderung
Navigation aérienne. Revision de la loi
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Beschluss des Nationalrates vom 24. Juni 1977
Décision du Conseil national du 24 juin 1977

Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Gesetzentwurfes 38 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat - Au Conseil fédéral

Präsident: Meine Herren Kollegen, heute versieht Herr Al-
fred Käser zum letztenmal den aktiven Dienst als Sekretär
der Finanzdelegation und der Finanzkommission der Räte.
Ende dieses Monates scheidet er auch formell aus dem
Dienst der eidgenössischen Räte aus wegen Erreichung
der Altersgrenze. Er hat diese Funktion und diesen Posten
während rund 25 Jahren bekleidet. Er hat Ihn aber nicht
nur bekleidet, sondern er hat ihn auch ausgefüllt. Er war
in der langen Zeit immer ein getreuer Diener der eidge-
nössischen Räte und speziell der ihm anvertrauten Finanz-
kommission und der Finanzdelegation. Er war neben ande-
ren massgeblich beteiligt an der Schaffung des Finanzkon-
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